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19. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution zu erstellen, der auf die
Anstrengungen eingeht, die auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene hinsichtlich der Anerkennung und der
Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwischen allen Völkern
und Nationen der Welt unternommen werden, und die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten, der zuständigen Organisatio-
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in großer Sorge darüber, dass die Mehrheit der indige-
nen Völker der Welt in einem Zustand der Armut lebt, und in
der Erkenntnis, dass die negativen Auswirkungen der Armut
und der Ungleichheit auf die indigenen Völker dringend an-
gegangen werden müssen, indem sichergestellt wird, dass sie
in die Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsprogramme
voll und wirksam einbezogen werden,

bekräftigend, dass alle bürgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, allgemeingültig, unteilbar und
miteinander verknüpft sind und einander bedingen und ver-
stärken,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Aus-
bleiben von Fortschritten bei den Handelsverhandlungen der
Welthandelsorganisation und in Bekräftigung der Notwen-
digkeit eines erfolgreichen Ausgangs der Doha-Entwick-
lungsrunde in Schlüsselbereichen wie Landwirtschaft, Markt-
zugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte, Handelser-
leichterungen, Entwicklung und Dienstleistungen,

unter Hinweis auf das Ergebnis der vom 20. bis
25. April 2008 in Accra abgehaltenen zwölften Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen zum Thema „Auseinandersetzung mit den Chancen und
Herausforderungen der Globalisierung für die Entwick-
lung“312, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen,
die Resolution 18/26 des Menschenrechtsrats vom 30. Sep-
tember 2011313, die früheren Resolutionen des Rates sowie
diejenigen der Menschenrechtskommission über das Recht
auf Entwicklung, insbesondere die Kommissionsresolution
1998/72 vom 22. April 1998314 über die dringende Notwen-
digkeit weiterer Fortschritte bei der Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung, wie in der Erklärung über das Recht
auf Entwicklung dargelegt,

ferner unter Hinweis auf die Begehung des fünfund-
zwanzigsten Jahrestags der Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung im Jahr 2011,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der vom 26. bis
30. April 2010 in Genf abgehaltenen elften Tagung der Ar-
beitsgruppe des Menschenrechtsrats für das Recht auf Ent-
wicklung, die in dem Bericht der Arbeitsgruppe315 enthalten
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sowie anerkennend, dass historische Ungerechtigkeiten
zweifellos zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisierung,
sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, Instabi-
lität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen viele
Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere in
den Entwicklungsländern, zu leiden haben,

betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entschei-
dend wichtiger Bestandteil der Förderung und Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehr-
dimensionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen,
ganzheitlichen Ansatz erfordert, der die wirtschaftlichen, po-
litischen, sozialen, ökologischen und institutionellen Aspekte
auf allen Ebenen angeht, insbesondere im Rahmen des Mill-
enniums-Entwicklungsziels, bis 2015 den Anteil der Weltbe-
völkerung, dessen Einkommen weniger als einen Dollar pro
Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden,
zu halbieren,

1. erkennt an, wie bedeutsam alle laufenden Anstren-
gungen und Veranstaltungen sind, die zur Begehung des fünf-
undzwanzigsten Jahrestags der Erklärung über das Recht auf
Entwicklung319 durchgeführt werden, darunter die während
der achtzehnten Tagung des Menschenrechtsrats abgehaltene
Podiumsdiskussion zum Thema „Der künftige Kurs bei der
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung: zwischen Poli-
tik und Praxis“;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die die Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats für
das Recht auf Entwicklung auf ihrer elften Tagung im Kon-
sens verabschiedete315
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der Bedeutung sind, wenn es darum geht, das Recht auf Ent-
wicklung auf nationaler und internationaler Ebene zu einer
Querschnittsaufgabe zu machen, und unterstreicht, wie wich-
tig die Grundsätze der Gerechtigkeit und Transparenz sind;

12. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die
Vorsitzende/Berichterstatterin und die Arbeitsgruppe bei der
Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags die Notwendigkeit be-
rücksichtigen,

a) die Demokratisierung des internationalen ord-
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21. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die
Hindernisse aufzuzeigen und zu analysieren, die sich der vol-
len Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen;

22. erklärt, dass die Globalisierung zwar Chancen wie
auch Herausforderungen mit sich bringt, dass der Globalisie-
rungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder in
eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont, dass
als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen der Glo-
balisierung Politiken und Maßnahmen auf nationaler und glo-
baler Ebene erforderlich sind, wenn dieser Prozess alle Betei-
ligten einschließen und ausgewogen sein soll;

23. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen
den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern trotz
kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die meisten
Entwicklungsländer sich auch weiterhin Schwierigkeiten in
Bezug auf ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegen-
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HIV und Aids, die am 10. Juni 2011 auf der Tagung der Ge-
neralversammlung auf hoher Ebene über HIV/Aids verab-
schiedet wurde324, hebt hervor, dass auf nationaler und inter-
nationaler Ebene weitere und zusätzliche Maßnahmen zur
Bekämpfung von HIV und Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten ergriffen und dabei die laufenden Anstrengun-
gen und Programme berücksichtigt werden müssen, und wie-
derholt, dass in dieser Hinsicht internationale Hilfe benötigt
wird;

34. begrüßt die am 19. September 2011 verabschiede-
te Politische Erklärung der Tagung der Generalversammlung
auf hoher Ebene über die Prävention und Bekämpfung nicht-
übertragbarer Krankheiten325, die einen besonderen Schwer-
punkt auf die entwicklungsbezogenen und anderen Heraus-
forderungen und die sozialen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen, insbesondere für die Entwicklungsländer, legt;

35. erinnert an das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen326, das am 3. Mai 2008 in
Kraft trat, und betont, wie notwendig es ist, bei der Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zu berücksichtigen, und wie wich-
tig es ist, die diesbezüglichen nationalen Anstrengungen
durch internationale Zusammenarbeit zu unterstützen;

36. unterstreicht ihr Eintreten für die indigenen Völ-
ker im Prozess der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung und bekräftigt die Verpflichtung zur Förderung der
Rechte dieser Völker in den Bereichen Bildung, Beschäfti-
gung, Berufsausbildung und Umschulung, Wohnungswesen,
Sanitärversorgung, Gesundheit und soziale Sicherheit im Ein-
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derung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung un-
ternommen werden, und bittet die Vorsitzende/Berichterstat-
terin der Arbeitsgruppe, der Versammlung auf ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung mündlich aktuelle Informationen
vorzulegen.

RESOLUTION 66/156




